



Auszug aus der Energieeinsparverordnung 2014 
 
Nichtamtliche Lesefassung zu der am 16.10.2013 von der Bundesregierung be-
schlossenen, noch nicht in Kraft getretenen Zweiten Verordnung zur Änderung der 
Energieeinsparverordnung 
 
Abschnitt 5  
 
Energieausweise und Empfehlungen für die Verbesserung der Energieeffizienz  
 
§ 16 Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen  
 
(1) Wird ein Gebäude errichtet, hat der Bauherr sicherzustellen, dass ihm, wenn er 
zugleich Eigentümer des Gebäudes ist, oder dem Eigentümer des Gebäudes ein 
Energieausweis nach dem Muster der Anlage 6 oder 7 unter Zugrundelegung der 
energetischen Eigenschaften des fertig gestellten Gebäudes ausgestellt und der 
Energieausweis oder eine Kopie hiervon übergeben wird. Die Ausstellung und die 
Übergabe müssen unverzüglich nach Fertigstellung des Gebäudes erfolgen. Die Sät-
ze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn unter Anwendung des § 9 Absatz 
1 Satz 2 für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 9 Absatz 2 durchgeführt 
werden. Der Eigentümer hat den Energieausweis der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorzulegen.  

(2) Soll ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück, ein grundstücksgleiches Recht 
an einem bebauten Grundstück oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft werden, 
hat der Verkäufer dem potenziellen Käufer spätestens bei der Besichtigung einen 
Energieausweis oder eine Kopie hiervon mit dem Inhalt nach dem Muster der Anlage 
6 oder 7 vorzulegen; die Vorlagepflicht wird auch durch einen deutlich sichtba-
ren Aushang oder ein deutlich sichtbares Auslegen während der Besichtigung 
erfüllt. Findet keine Besichtigung statt, hat der Verkäufer den Energieausweis oder 
eine Kopie hiervon mit dem Inhalt nach dem Muster der Anlage 6 oder 7 dem poten-
ziellen Käufer unverzüglich vorzulegen; der Verkäufer muss den Energieausweis 
oder eine Kopie hiervon spätestens unverzüglich dann vorlegen, wenn der potenziel-
le Käufer ihn hierzu auffordert. Unverzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages hat 
der Verkäufer dem Käufer den Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu überge-
ben. Die Sätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden auf den Vermieter, Verpäch-
ter und Leasinggeber bei der Vermietung, der Verpachtung oder dem Leasing eines 
Gebäudes, einer Wohnung oder einer sonstigen selbständigen Nutzungseinheit.  

(3) Der Eigentümer eines Gebäudes, in dem sich mehr als 500 Quadratmeter oder 
nach dem 8. Juli 2015 mehr als 250 Quadratmeter Nutzfläche mit starkem Publi-
kumsverkehr befinden, der auf behördlicher Nutzung beruht, hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass für das Gebäude ein Energieausweis nach dem Muster der Anlage 6 oder 
7 ausgestellt wird. Der Eigentümer hat den nach Satz 1 ausgestellten Energieaus-
weis an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhängen. Wird die in 
Satz 1 genannte Nutzfläche nicht oder nicht überwiegend vom Eigentümer selbst 
genutzt, so trifft die Pflicht zum Aushang des Energieausweises den Nutzer. Der Ei-
gentümer hat ihm zu diesem Zweck den Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu 
übergeben. Zur Erfüllung der Pflicht nach Satz 1 ist es ausreichend, von einem Ener-
giebedarfsausweis nur die Seiten 1 und 2 nach dem Muster der Anlage 6 oder 7 und 
von einem Energieverbrauchsausweis nur die Seiten 1 und 3 nach dem Muster der 
Anlage 6 oder 7 auszuhängen; anstelle des Aushangs eines Energieausweises nach 






dem Muster der Anlage 7 kann der Aushang auch nach dem Muster der Anlage 8 
oder 9 vorgenommen werden. 

(4) Der Eigentümer eines Gebäudes, in dem sich mehr als 500 Quadratmeter Nutz-
fläche mit starkem Publikumsverkehr befinden, der nicht auf behördlicher Nutzung 
beruht, hat einen Energieausweis an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle 
auszuhängen, sobald für das Gebäude ein Energieausweis vorliegt. Absatz 3 Satz 3 
bis 5 ist entsprechend anzuwenden.  

(5) Auf kleine Gebäude sind die Vorschriften dieses Abschnitts nicht anzuwenden. 
Auf Baudenkmäler sind die Absätze 2 bis 4 nicht anzuwenden.  
 
§ 16a Pflichtangaben in Immobilienanzeigen  
 
(1) Wird in Fällen des § 16 Absatz 2 Satz 1 vor dem Verkauf eine Immobilienanzeige 
in kommerziellen Medien aufgegeben und liegt zu diesem Zeitpunkt ein Energieaus-
weis vor, so hat der Verkäufer sicherzustellen, dass die Immobilienanzeige folgende 
Pflichtangaben enthält:  

1. die Art des Energieausweises: Energiebedarfsausweis oder Energieverbrauchs-
ausweis im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 1,  

2. den im Energieausweis genannten Wert des Endenergiebedarfs oder Endenergie-
verbrauchs für das Gebäude,  

3. die im Energieausweis genannten wesentlichen Energieträger für die Heizung des 
Gebäudes,  

4. bei Wohngebäuden das im Energieausweis genannte Baujahr und  

5. bei Wohngebäuden die im Energieausweis genannte Energieeffizienzklasse.  
Bei Nichtwohngebäuden ist bei Energiebedarfs- und bei Energieverbrauchsauswei-
sen als Pflichtangabe nach Satz 1 Nummer 2 der Endenergiebedarf oder Endener-
gieverbrauch sowohl für Wärme als auch für Strom jeweils getrennt aufzuführen.  

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden auf den Vermieter, Verpächter und Lea-
singgeber bei Immobilienanzeigen zur Vermietung, Verpachtung oder zum Leasing 
eines Gebäudes, einer Wohnung oder einer sonstigen selbständigen Nutzungsein-
heit.  

(3) Bei Energieausweisen, die nach dem 30. September 2007 und vor dem ... [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 3 Absatz 1 dieser Verordnung] ausges-
tellt worden sind, und bei Energieausweisen nach § 29 Absatz 1 sind die Pflichten 
der Absätze 1 und 2 nach Maßgabe des § 29 Absatz 2 und 3 zu erfüllen.  
 
  






§ 17 Grundsätze des Energieausweises  
 
(1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf der Grundlage des berechne-
ten Energiebedarfs (Energiebedarfsausweis) oder des erfassten Energieverbrauchs 
(Energieverbrauchsausweis) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 sowie der §§ 18 und 
19 auszustellen. Es ist zulässig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energiever-
brauch anzugeben.  

(2) Energieausweise dürfen in den Fällen des § 16 Absatz 1 nur auf der Grundlage 
des Energiebedarfs ausgestellt werden. In den Fällen des § 16 Absatz 2 sind ab dem 
1. Oktober 2008 Energieausweise für Wohngebäude, die weniger als fünf Wohnun-
gen haben und für die der Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt worden ist, 
auf der Grundlage des Energiebedarfs auszustellen. Satz 2 gilt nicht, wenn das 
Wohngebäude  

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Wärmeschutzverord-
nung vom 11. August 1977 (BGBl. I S. 1554) eingehalten hat oder  

2. durch spätere Änderungen mindestens auf das in Nummer 1 bezeichnete Anforde-
rungsniveau gebracht worden ist.  

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Wohngebäudes nach Satz 3 
können die Bestimmungen über die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Absatz 2 
Satz 2 und die Datenbereitstellung durch den Eigentümer nach Absatz 5 angewendet 
werden.  

(3) Energieausweise werden für Gebäude ausgestellt. Sie sind für Teile von Gebäu-
den auszustellen, wenn die Gebäudeteile nach § 22 getrennt zu behandeln sind.  

(4) Energieausweise einschließlich Modernisierungsempfehlungen müssen nach 
Inhalt und Aufbau den Mustern in den Anlagen 6 bis 9 entsprechen und mindestens 
die dort für die jeweilige Ausweisart geforderten, nicht als freiwillig gekennzeichneten 
Angaben enthalten. Zusätzliche, nicht personenbezogene Angaben können beigefügt 
werden. Energieausweise sind vom Aussteller unter Angabe seines Namens, seiner 
Anschrift und Berufsbezeichnung sowie des Ausstellungsdatums eigenhändig oder 
durch Nachbildung der Unterschrift zu unterschreiben. Vor Übergabe des neu aus-
gestellten Energieausweises an den Eigentümer hat der Aussteller die nach § 26c 
Absatz 2 zugeteilte Registriernummer einzutragen. Hat bei elektronischer Antragstel-
lung die nach § 26c zuständige Registrierstelle bis zum Ablauf von drei Arbeitstagen 
nach Antragstellung und in sonstigen Fällen der Antragstellung bis zum Ablauf von 
sieben Arbeitstagen nach Antragstellung keine Registriernummer zugeteilt, sind statt 
der Registriernummer die Wörter „Registriernummer wurde beantragt am“ und das 
Datum der Antragstellung bei der Registrierstelle einzutragen (vorläufiger Energie-
ausweis). Unverzüglich nach Erhalt der Registriernummer hat der Aussteller dem 
Eigentümer eine Ausfertigung des Energieausweises mit der eingetragenen Regist-
riernummer zu übermitteln. Nach Zugang des vervollständigten Energieausweises 
beim Eigentümer verliert der vorläufige Energieausweis seine Gültigkeit. Die Moder-
nisierungsempfehlungen nach § 20 sind Bestandteil der Energieausweise nach den 
Mustern in den Anlagen 6 und 7.  
  






(5) Der Eigentümer kann die zur Ausstellung des Energieausweises nach § 18 Ab-
satz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit den Anlagen 1, 2 und 3 Num-
mer 8 oder nach § 19 Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 2 Satz 1 oder 5 und Absatz 3 
Satz 1 erforderlichen Daten bereitstellen. Der Eigentümer muss dafür Sorge tragen, 
dass die von ihm nach Satz 1 bereitgestellten Daten richtig sind. Der Aussteller darf 
die vom Eigentümer bereitgestellten Daten seinen Berechnungen nicht zugrunde le-
gen, soweit begründeter Anlass zu Zweifeln an deren Richtigkeit besteht. Soweit der 
Aussteller des Energieausweises die Daten selbst ermittelt hat, ist Satz 2 entspre-
chend anzuwenden.  

(6) Energieausweise sind für eine Gültigkeitsdauer von zehn Jahren auszustellen. 
Unabhängig davon verlieren Energieausweise ihre Gültigkeit, wenn nach § 16 Absatz 
1 ein neuer Energieausweis erforderlich wird.  
 
§ 18 Ausstellung auf der Grundlage des Energiebedarfs  
 
(1) Werden Energieausweise für zu errichtende Gebäude auf der Grundlage des be-
rechneten Energiebedarfs ausgestellt, sind die Ergebnisse der nach den §§ 3 bis 5 
erforderlichen Berechnungen zugrunde zu legen. Die Ergebnisse sind in den Ener-
gieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe für Energiebedarfswerte in den Mus-
tern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist. In den Fällen des § 3 Absatz 5 Satz 3 sind 
die Kennwerte zu verwenden, die in den Bekanntmachungen nach § 3 Absatz 5 Satz 
1 der jeweils zutreffenden Ausstattungsvariante zugewiesen sind.  

(2) Werden Energieausweise für bestehende Gebäude auf der Grundlage des be-
rechneten Energiebedarfs ausgestellt, ist auf die erforderlichen Berechnungen § 9 
Absatz 2 entsprechend anzuwenden. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen 
anzugeben, soweit ihre Angabe für Energiebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 
6 bis 8 vorgesehen ist.  
 
§ 19 Ausstellung auf der Grundlage des Energieverbrauchs  
 
(1) Werden Energieausweise für bestehende Gebäude auf der Grundlage des er-
fassten Energieverbrauchs ausgestellt, sind der witterungsbereinigte Endenergie- 
und Primärenergieverbrauch nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 zu berechnen. Die 
Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe für Ener-
gieverbrauchswerte in den Mustern der Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen ist. Die Be-
stimmungen des § 9 Absatz 2 Satz 2 über die vereinfachte Datenerhebung sind ent-
sprechend anzuwenden.  

(2) Bei Wohngebäuden ist der Endenergieverbrauch für Heizung und Warmwasser-
bereitung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebäude-
nutzfläche anzugeben. Ist im Fall dezentraler Warmwasserbereitung in Wohngebäu-
den der hierauf entfallende Verbrauch nicht bekannt, ist der Endenergieverbrauch 
um eine Pauschale von 20 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebäude-
nutzfläche zu erhöhen. Im Fall der Kühlung von Raumluft in Wohngebäuden ist der 
für Heizung und Warmwasser ermittelte Endenergieverbrauch um eine Pauschale 
von 6 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter gekühlte Gebäudenutzfläche zu 
erhöhen. Ist die Gebäudenutzfläche nicht bekannt, kann sie bei Wohngebäuden mit 
bis zu zwei Wohneinheiten mit beheiztem Keller pauschal mit dem 1,35fachen Wert 
der Wohnfläche, bei sonstigen Wohngebäuden mit dem 1,2fachen Wert der Wohn-
fläche angesetzt werden. 
  






Bei Nichtwohngebäuden ist der Endenergieverbrauch für Heizung, Warmwasserbe-
reitung, Kühlung, Lüftung und eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und in Kilowatt-
stunden pro Jahr und Quadratmeter Nettogrundfläche anzugeben. Der Endenergie-
verbrauch für Heizung ist einer Witterungsbereinigung zu unterziehen. Der Primär-
energieverbrauch wird auf der Grundlage des Endenergieverbrauchs und der Pri-
märenergiefaktoren nach Anlage 1 Nummer 2.1.1 Satz 2 bis 7 errechnet.  

(3) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind  

1. Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten nach der Heizkostenverord-
nung für das gesamte Gebäude,  

2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere Abrechnungen von Energielie-
feranten oder sachgerecht durchgeführte Verbrauchsmessungen, oder  

3. eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den Nummern 1 und 2  

zu verwenden; dabei sind mindestens die Abrechnungen aus einem zusammenhän-
genden Zeitraum von 36 Monaten zugrunde zu legen, der die jüngste vorliegende 
Abrechnungsperiode einschließt. Bei der Ermittlung nach Satz 1 sind längere Leers-
tände rechnerisch angemessen zu berücksichtigen. Der maßgebliche Energiever-
brauch ist der durchschnittliche Verbrauch in dem zugrunde gelegten Zeitraum. Für 
die Witterungsbereinigung des Endenergieverbrauchs und die angemessene rechne-
rische Berücksichtigung längerer Leerstände sowie die Berechnung des Primärener-
gieverbrauchs auf der Grundlage des ermittelten Endenergieverbrauchs ist ein den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Verfahren anzuwenden. Die Ein-
haltung der anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, soweit bei der Ermittlung 
des Energieverbrauchs Vereinfachungen verwendet werden, die vom Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden 
sind.  

(4) Als Vergleichswerte für den Energieverbrauch eines Nichtwohngebäudes sind in 
den Energieausweis die Werte einzutragen, die jeweils vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.  
 

Anlagen 6, 7, 8 und 9 


